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In der Anlage übermittelt das Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung den Entwurf eines neuen Bundesgesetzes über te�firti
sche Studienrichtungen (TECH-StG 1990) mit dem Ersuchen Ufu 

Stellungnahme bis spätestens 

3. März 19 90. 
tu !l 

Sollte bis zum Ablauf der Begutachtungsfrist keine Stellungnahme 

im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung eingelangt 

sein, so wird die do. Zustimmung zum vorliegenden Entwurf ange

nommen werden. Leermeldungen sind nicht erforderlich .. 

Überdies wird ersucht, dem Präsidium des Nationalrates 25 Ausfer

tigungen der do. Stellungnahme zuzuleiten. 

Anlage 

Wien, 20. Dezember 1989 
Der Bundesminister: 

Dr. BUSEK 
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ENTWURF 

Bundesgesetz über technische Studienrichtungen 

(TECH-StG 1990) 

, 

I 
• 
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VOR BL ATT 

Probleme: 

* mangelnde Informatik- und Fremdsprachenintegration im Studium 
* zu lange Studienzeiten 

* zu starker Spezialisierungsgrad des Studiums 
* zu hoher Regelungsgrad im Studiengesetz 

Ziele: 

* Integration der Informatikausbildung im Studium und Fremd

sprachenanwendung in fachspezifischen Lehrveranstaltungen 
* Obergrenze für Gesamtstundenzahl an prüfungsrelevanten 

Lehrveranstaltungen 
* Begrenzung der Zahl von Studienzweigen 
* Verringe�ung der Zahl der Diplomteilprüfungen im 

Pflichtfachbereich 
* Vorziehen von Teilen des Hauptfaches in den ersten 

Studienabschnitt 
* Verlagerung von Regelungskompetenzen aus dem Gesetz in 

Studienordnungen und Studienpläne 

Kosten: 

* abgesehen von Investitionsbedarf an Technischen Universitäten 

soll der vorliegende Gesetzesentwurf selbst insgesamt keine 

Mehrkosten für den Bund verursachen 

Alternativen: 

keine 

EG-Konformität: 

gegeben 
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ERL ÄUT ERUN G EN 

ALLGEMEINER TEIL 

Das Bundesgesetz über technische Studienrichtungen aus dem Jahr 

1969 war damals 'eines der ersten,' welches die mit dem Allgemeinen 

Hochschul-Studiengesetz im Jahre 1966 in Kraft getretenen Studien

reformleitlinien für eine Gruppe von Studienrichtungen konkreti

sierte. Das Inkrafttreten des zeitlich letzten der besonderen 

Studiengesetze im Jahr 1981, nämlich des Bundesgesetzes über die 

Studienrichtung Evangelische Theologie, konnte als Abschluß dieser 

ersten Phase der Studienrefo� angesehen werden, obwohl die inzwi

schen in Kraft gesetzten besonderen Studiengesetze bereits unter

schiedlich oft novelliert worden waren. Das Bundesgesetz über 

sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studienrichtungen aus dem 

Jahr 1983, welches das gleichnamige Bundesgesetz aus dem Jahr 1966 

ersetzte, wurde in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage als 

Auftakt zur zweiten großen Runde der Studienreform bezeichnet, 

weil damit anstatt einer weiteren kleiner Gesetzesnovelle wegen 

des Umfangs der Änderungen ein neues besonderes Studiengesetz in 

Kraft gesetzt wurde. 

Das Bundesgesetz über technische Studienrichtungen aus dem Jahr 

1969 wurde seither achtmal, nämlich in den Jahren 1971, 1974, 

1976, 1978, 1982, 1983, 1988 ,und 1989 novelliert. Die jetzt vorge

sehenen Änderungen sind derart umfangreich und auch systematisCh 

so gravierend, daß eine weitere Novellierung des Bundesgesetzes 

über technische Studienrichtungen nicht mehr als das geeignete 

legistische Instrumentarium erachtet werden konnte. Sowohl im 

Interesse der Rechtssicherheit und der Anwenderfreundlichkeit von 

Rechtsvorschriften als auch um der inhaltlichen Bedeutung dieses 

Reformschrittes gerecht zu werden, wird der Entwurf eines neuen 

Bundesgesetzes über technische Studienrichtungen vorgelegt . In 

Entsprechung zur ersten Phase der Studienreform würde dieses neue 

Bundesgesetz über technische Studienrichtungen auch in der zweiten 

Phase der Studienreform zeitlich dem Bundegesetz über die sozial-
, . 

und wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtungen aus dem Jahr 

1983 folgen. 
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Eine grundsätzliche Änderung der Studienvorschriften für die tech
nischen Studienrichtungen wird in unterschiedlicher Intens�tät 

bereits seit Beginn der 80iger Jahre diskutiert. Bei Enqueten, in 

Arbeitsgruppen und auch in einzelnen Studienkommissionen wurden 

seitdem umfangreiche Vorarbeiten geleistet. Die Regierungserklä

rung vom 16. Jänner 1987 räumt der Reform der technischen Studien-

richtungen eine . hohe-. .Priori tät ein. 

Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung hat Anfang 1988 

eine Arbeitsgruppe der Hochschulplanungskommission, deren Mitglie

der sich aus dem Bereich der Universitäten, der Sozialpartner und 

des Wissenschaftsministeriums zusammensetzten, mit der Erarbeitung 

eines Reformkonzepts für die technischen Studienrichtungen beauf

tragt. Das vorläufige Ergebnis der Beratungen dieser Arbeitsgruppe 

wurde im Sommersemester 1989 einem umfangreichen schriftlichen und 

mündlichen Vorbegutachtungsverfahren durch die betroffenen Techni
schen Universitäten und Fakultäten unterzogen. Nach einer zweiten 

Beratungsphase, die die Reaktionen der Universitäten im Rahmen des 

Vorbegutachtungsverfahrens zum Gegenstand hatte, legte die Ar

beitsqruppe der Hochschulplanungskommission im Spätherbst 1989 ihr 

Reformkonzept für die technischen Studienrichtungen als Empfehlung 

dem " Bundesminister für Wissenschaft und Forschung vor. Diese Emp

fehlung wird demnächst auch publiziert werden. 

Der vorliegende Entwurf folgt den im Reformkonzept enthaltenen 

Empfehlungen dieser Arbeitsgruppe der Hochschulplanungskommission, 

soweit diese Empfehlungen das Bundesgesetz über technische Studi

enrichtungen betreffen. Das genannte Reformkonzept enthält aber 

ergänzend zu den Neuregelungen im Bundesgesetz über technische 

Studienrichtungen auch Vorschläge für Änderungen in anderen studi� 

en- und organisationsrechtlichen Vorschriften sowie Empfehlungen 

für Begleitmaßnahmen außerhalb von Gesetzesvorschriften. Im Zusam

menhang damit soll nicht unerwähnt bleiben, daß der Erfolg dieses 

Reformschrittes im Bereich der technischen Studienrichtungen auch 

ganz wesentlich von den Universitäten im Rahmen ihres autonomen 

Wirkungsbereiches und insbesondere von den einzelnen Universitäts

lehrern im Rahmen der verantwortlichen Ausübung ihrer Lehrfreiheit 

mitbeeinflußt werden wird. 

• 
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Allgemeine Zielsetzung der Reform der technischen Studienrich

tungen ist es, zusätzlich zur Integration neuer Fächer, Fehlent-

wicklungen zu korrigieren und Strukturprobleme zu mildern, soweit 

sie im Universitätsbereich und insbeso�ere im Studienrecht lösbar 

sind. Das Grundmodell des Studiums an den Technischen Universitä

ten mit einer breiten Grundlagenausbildung, keiner durchgehenden 

Reglementierunq.-des-- Studienablaufes und hohen .. -fachlichen Ansprü

chen soll im Interesse der Erhaltung des hohen Niveaus der öster

reichischen Ingenieurausbildung erhalten bleiben. 

Im einzelnen sind die wichtigsten Reformziele folgende: 

1. I nformatik-I ntegration. 

Soweit dies nicht schon bisher erfolgt ist, soll i� allen. Stu

dienrichtungen bereits im ersten Studienabschnitt eine Basis

ausbildung in Informatik verpflichtend eingeführt werden. Die 

Integration der Informatik in den zahlreichen technischen Lehr

veranstaltungen ist anzustreben, durch Studienvorschriften aber 

nicht steuerbar. 

2. Fremdsprachen-I ntegration. 

Auf Grund der Internationalisierung der Wirtschaft und der 

Wissenschaft sind bessere Fremdsprachenkenntnisse der Absolven

ten erforderlich. Dies soll durch eine gezielte Anwendung im 

fachlichen Bereich während des ' Studiums erreicht werden. 

3. Breite Wahl.m6glichkei ten. 

Umfangreiche Wahlfachkataloge und völlig frei wählbare Wahlfä

cher sollen der vertiefung in ein Fach dienen und bieten auch 

die Möglichkeit, nicht technische Fächer ( Ökologie, sozial- und 

wirtschaftswissenschaftliche Fächer ) individuell zu wählen. 

4. verkürzung der Studienzeiten. 

Die Studienzeiten sind aus den verschiedensten Gründen sehr 

lang. Viele Absolventen treten zu spät ins Berufsleben ein. Die 

durch Studienvorschriften verursachten Studienzeitüberschrei

tungen sollen reduziert werden. 
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5. Hebung des Lernniveaus a 

Die in manchen Studienrichtungen sehr hohen WochenstundenzaQlen 

und die Zersplitterung des Wissens in zahlreiche Einzelfächer 

begünstigen mit dem an den Technischen Universitäten und Fakul

täten üblichen Prüfungssystem ein stark prüfungsorientiertes 

und auf Detailwissen abgestelltes Lernen. In Zukunft sollen 

qualitativ hochstehende Lernprozesse mehr gefördert werden. 

6 .  Bntspezialisierunga 

Die Spezialisierung in Studien zweige sowie die Spezialisierung 

des Lehrveranstaltungsangebotes folgt zu sehr einer eigendyna

mischen Entwicklung der wissenschaftlichen Fächer und der Fa

kultätsbinnenorganisation. Unter Berücksichtigung der Arbeits� 

marktgegebenheiten, die nachgewiesenermaßen stärkeren Speziali

sierungen innerhalb der Studienrichtung nur sehr wenig Gewicht 

zuerkennen, ist eine maßvolle Entspezialisierung notwendig. 

7. Deregulierung der Studienvorschriftena 

Die Studienvorschriften sind insbesondere auf der Ebene des 

Gesetzes und der Verordnungen nur in einem sehr aufwendigen . 
Verfahren änderbar. Im Hinblick auf die gerade im Bereich der 

technischen Wissenschaften sehr rasche Änderung des Fachwissens 

und in der Gewichtung einzelner Wissensbereiche ist eine erhöh

te Flexibilität des studienrechtlichen Normrahmens erstrebens

wert. 

8. Bessere Orientierung der Studierendena 

Um eine frühe Konfrontation der Studierenden mit dem Studien

fach zu ermöglichen, sollen geeignete Fächer in den ersten 

Studienabschnitt vorgezogen werden. Soweit unbedingt erforder

lich, sollen zur besseren Orientierung der Studierenden auch 

kurze Prüfungsabfolgen festgelegt werden können. 

Zur Realisierung der angegebenen Reformziele auf der gesetzlichen 

Lösungsebene enthält der vorliegende Entwurf folgende Maßnahmen: 

* verpflichtende Informatik-Grundlagenausbildung für alle Studien

richtungen 

* Bereitstellung eines englisch-sprachigen Lehrangebotes im Be

reich der Fach-Lehrveranstaltungen 

* Ausweitung der Wahlfächer im zweiten Studienabschnitt 

t 
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* Begrenzung der Gesamtzahl an Wochenstunden für Lehrveranstal-' 

tqpgen auf grundsätzlich maximal 210 Wochenstunden, in der Stu

dienrichtung Technische Chemie auf maximal 235 Wochenstunden 

* Rechtsgrundlage zur Einführung von Prüfungsabfolgen 

� verringerung der Zahl der Diplomteilprüfungen zu Gunsten größe

rer Prüfungen im Pflichtfachbereich 

* Reduzierung dar-Studienzweige 

* maßvolle Entspezialisierung des inhaltlichen Studienaufbaues im 

zweiten Studienabschnitt 

* Vorziehen von Teilen des Studienfaches in den ersten Studienab

schnitt 
* Verlagerung von Regelungskompetenzen aus dem Gesetz in Studien

ordnungen und Studienpläne und damit zu den Studienkommissionen 

Die im Gesetzesentwurf in For.m der Delegierung inhaltlicher Rege

lungskompetenzen ( Festlegung der prüfungsfächer ) auf die Verord

nungsebepe zum Ausdruck kommende Deregulierungstendenz steht zwei

fellos in einem Spannungsverhältnis zu Art. 18 Abs. 1 und 2 B-VG. 

Es wird auch Aufgabe des Begutachtungsverfahrens sein, diese Pro

blematik mit dem Ziel einer verfassungskonfor.men Lösung für das 

rechtspolitische Grundsatzanliegen einer Deregulierung der Stu

diengesetze eingehend zu prüfen. 

Zur Sicherstellung einer in Summe kostenneutralen Refor.m und der 

Effektivität der neuen Rechtsvorschriften sind in Kooperation von 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und zuständigen 

Universitätsorganen Begleitmaßnahmen vor allem in folgenden Berei

chen vorgesehen: 

* refor.mgerechte Aktualisierung der Binnenorganisation (Aufgaben

definition der Ordinariate und Institute etc. ) der betroffenen 

Fakultäten durch Strukturkommissionen 
* refor.madäquate personalbedarfsplanung einschließlich einer Um-

schichtung von Planstellen und sonstigen Ressourcen 
* Tutorenprogramme 
* Abstimmung der Lehrinhalte zwischen den Instituten 

* Didaktikprogramme 
* Lehrveranstaltungsevaluierung 
* Auslandsaufenthalte für das Lehrpersonal 
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Abgesehen von Kosten, die im Zusammenhang mit dem Übergang von den 

alten zu den neuen Rechtsvorschriften entstehen werden, die jeqoch 

einerseits wegen der größtenteils erst im Studienplan zu definie

renden genauen Fächerinhalte andererseits wegen der nicht vorher

sehbaren fibertrittsbereitschaft der Studierenden auf die neuen 

Studienvorschriften zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar 

sind, sollen die-geplanten Reformmaßnahmen·in�umme kostenneutral 

sein. Dies ändert jedoch nichts daran, daß unabhängig von diesen 

gesetzlichen Reformmaßnahmen in bestimmten Bereichen der Techni

schen Universitäten Investitionsbedarf insbesondere bei der räum

lichen und instrumentellen Ausstattung besteht. 
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BESONDERER TEIL 

Diese Bestimmungen wurden unverändert vom Bundesgesetz über tech

nische Studienrichtungen aus dem Jahr 196 9 übernommen . 

Zu 5 3. 

Das Diplomstudium soll wie bisher grundsätzlich zehn Semester 

dauern, die Möglichkeit einer Studienzeitverkürzung um höchstens 

drei Semester auf Antrag des Studierenden ist vorgesehen (Ahs . 3) . 

Das Diplomstudium soll weiterhin in zwei Studienabschnitte geglie

dert werden, ihre Dauer soll erst in der Studienordnung festgelegt 

werden, weil allenfalls Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Studienrichtungen sachlich gerechtfertigt sein' könnten. Überdies 

regelt der Entwurf insofern eine weitere Determinante für die 

Dauer des ersten Studienabschnittes, indem 60 Wochenstunden Lehr

veranstaltungen als Mindestmaß für den ersten Studienabschnitt 

festgelegt werden . Eine Mindestzahl an Wochenstunden für die Fä

cher der zweiten Diplomprüfung wird nach der Textierung des Ent

wurfes in der Studienordnung festzulegen sein . Der Entwurf sieht 

eine Obergrenze für den Gesamtumfang der prüfungsrelevanten Lehr

veranstaltungen im, Diplomstudium bei grundsätzlich 210 Wochenstun

den vor, für die Studienrichtung Technische Chemie wurde wegen der 

Laborintensität dieses Studiums diese Obergrenze auf 235 Wochen

stunden erweitert . Diese im Entwurf enthaltenen Obergrenzen würden 

für eine Reihe von Studienrichtungen die,Reduktion der gegenwärti

gen Gesamtstundenanzahl an Lehrveranstaltungen bedeuten . Dadurch 

könnte einerseits eine quantitative Entlastung der Studierenden 

erreicht und andererseits auch ein Anstoß zu einer auch inhaltli

chen Reformdiskussion an der Universität gegeben werden . Die Re

duktion der Stundenzahl für die Lehrveranstaltungen gegenüber den 

derzeit geltenden Studienvorschriften wird in verschiedenen Fä

chern zwingend auch Auswirkungen auf die Art der Lehrinhalte haben 

müssen . Die Lehrinhalte werden fallweise zu straffen und in ihrer 

Prüfungsrelevanz neu zu gewichten sein . Sowohl bei der Abhaltung 

von Lehrveranstaltungen als auch bei der Durchführung von Prüfun

gen soll der Fähigkeit zur spezifischen Problemerkennung und Pro

blemlösung im jeweiligen Fachgebiet mehr Bedeutung zugemessen 

werden als einem extrem in die Tiefe gehenden Spezialwissen . Eine 

Vertiefung in Spezialbereichen soll nur mehr in der letzten Studi

enphase in exemplarischer Form stattfinden. Die Tätigkeit der 
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Studienkommissionen, in denen die Entscheidung über die quantita-
� 

tive Bemessung der einzelnen Lehrveranstaltungen und Fächer, zu 

treffen ist, wird sich daher nicht auf die formal richtige und 

zweckmäßige Ausarbeitung der Studienpläne beschränken dürfen, sie 

wird auch inhaltliche Koordinationshilfen für die Universitätsleh

rer anbieten müssen . Wenn auch die Abstimmung der Lehrinhalte 

primär eine Aufgabe der Lehrenden ist, soll- sie von der Studien

kommission dennoch angeregt, kontrolliert und begleitet werden . 

Um möglichen Tendenzen einer bloß formalen, ziffernmäßigen Anpas

sung der Gewichtung einzelner Fächer ohne Rückwirkung auf deren 

inhaltliche Dimension vorzubeugen, sollen die Lehrveranstaltungs� 

leiter für jede Lehrveranstaltung verpflichtet werden, den durch

schnittlich zu erwartenden zusätzlichen zeitlichen Studienaufwand 

für die Studierenden anzugeben . Nach einem gerade im Begutach

tungsverfahren befindlichen Entwurf für eine UOG-Novelle soll es 

Aufgabe des jeweiligen Institutsvorstandes sein, diese Angaben zu 

sammeln und den Studierenden in geeigneter Weise bekannt zu geben . 

Überdies sieht der gegenständlich Entwurf vor, daß die zuständige 

Studienkommission Grenzwerte für das Verhältnis der Stundenanzahl 

laut Studienplan zum zusätzlichen durchschnittlichen Studienauf

wand pro Lehrveranstaltung festlegen kann. Bei einem verantwortli

chen Zusammenwirken zwischen den Universitäts lehrern und der je

weils zuständigen Studienkommission sollte so vermieden werden 

können, daß trotz allfälliger Veränderungen in der quantitativen 

Gewichtung einzelner Prüfungs fächer der Lehr-- und Prüfungs stoff 

für den Studierenden quantitativ unverändert bleibt . 

Die technischen Studienrichtungen sind derzeit extrem prÜfungs

orientiert, weil jede noch so kleine Lehrveranstaltung nach der 

derzeitigen Regelung zum selbständigen Teilprüfungsfach wird und 

der Studierende im Laufe seines Studiums oft weit mehr als 60 

solcher Teilprüfungen zu absolvieren hat . Die Folgen davon sind 

eine starke permanente Prüfungsbelastung der Studierenden, die 

Überbewertung des Spezial- und Detailwissens bei der Beurteilung 

des Studienerfolges, eine Verfielfachung des Prüfungsstoffes durch 

spezialisierende Intensivierung der Prüfungsanforderungen und kaum 

Anreize zu fachübergreifender Problemorientierung (weder für 

Lehrende noch für Studierende) . Dieses System ist eine der Ursa

chen für die zu langen Studienzeiten, denn es geht einerseits 

davon aus, daß der Inhalt jeder Lehrveranstaltung stets mitgelernt 

It 
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und am Ende des Semesters oder Studienjahres abgeprüft wird, ande

rerseits fehlen aber die organisatorischen Rahmenbedingungen eines 

"verschulten" Prüfungs systems (umfangreiche Prüfungsketten, ver

pflichtender Prüfungstermin unmittelbar nach Ende der Vorlesung, 

kein Vorziehen anderer prüfungen) . Der Entwurf sieht keine weiter

gehende Verschulung des Prüfungs systems vor, sondern es soll eine 

deutliche inhaltliche Verbreiterung--der Prüfungsfächer, insbeson

dere im Bereich der Pflichtfächer angestrebt werden. Die Zahl der 

aus den Pflichtfächern beider Studienabschnitte insgesamt zu ab

solvierenden Teilprüfungen mit maximal 30 nach oben hin begrenzt 

werden. In diesem Rahmen sind jedoch die Beurteilungen von Lehr

veranstaltungen mit immanentem Prüfungs charakter (z. B. Übungen, 

Praktika, Seminare etc. ) nicht enthalten. 

Zu S 4. 

Zusätzlich zu den bereits derzeit an österreichischen Universitä

ten eingerichteten Studienrichtungen scheinen im Entwurf die Stu

dienrichtung Telematik und die Studienrichtung Wirtschaftsinge

neurwesen-Elektrotechnik auf. Telematik ist seit dem Jahr 1985 an 

der Technischen Universität Graz als Studienversuch eingerichtet 

und soll nun wegen der durchwegs positiven Erfahrungen mit diesem 

Studienversuch in das Gesetz aufgenommen werden. Die Studienrich

tung Wirtschaftsingenieurwesen-Elektrotechnik ist eine sinnvolle 

Ergänzung zu den bereits existierenden übrigen Wirtschaftsinge

nieurwesen-Studien in den Bereichen Bauwesen, Maschinenbau und 

Technische Chemie. Wenngleich auch die Einrichtung einer einzigen 

Studienrichtung Wirtschaftsingenieurwesen mit verschiedenen in

haltlichen Untergliederut:lgen diskutiert wurde, enthält der vorlie

gende Entwurf - nicht zuletzt im Hinblick auf die erfolgreiche 

Tradition der eigenständigen Wirtschaftsingenieur-Studienrichtun

gen an der Technischen Universität Graz - wiederum die bereits 

bestehenden drei Wirtschaftsingenieurwesen-Studienrichtungen und 

in logischer Konsequenz dieses Modell zusätzlich die Studienrich

tung Wirtschaftsingenieurwesen-Elektrotechnik. Die administrative 

Koordination dieser Wirtschaftsingenieurwesen-Studienrichtungen 

entweder mit den jeweiligen Studienrichtungen Bauingenieurwesen, 

Elektrotechnik, Maschinenbau und Technische Chemie oder mehrerer 

an einer Universität eingerichteter 

Studienrichtungen untereinander ist 

Wirtschaftsingenieurwesen

durch die Möglichkeit zur 

Einrichtung einer gemeinsamen Studienkommission für mehrere ver

schiedene Studienrichtungen gegeben. 
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Als Maßnahme gegen die steigende Tendenz zur Spezialisierung und 

fachlichen zersplitterung des Studienangebotes soll die Zahl/der 

Studienzweige auf grundsätzlich maximal drei pro Studienrichtung 

und Universität begrenzt werden . Diese Formulierung des Entwurfes 

soll auch ermöglichen, daß eine bestimmte Studienrichtung an ver

schiedenen Universitäten auch in inhaltlich verschiedene Studien

zweige gegliedert wird . Die Gliederung einer Studienrichtung in 

mehr als drei Studienzweige pro Universität ist nur für gemeinsam 

an zwei oder mehreren Universitäten (Hochschulen) einzurichtende 

Studienzweige zulässig; und auch dann begrenzt auf maximal zwei 

. weitere Studienzweige, sodaß eine Studienrichtung an einer Univer

sität in maximal fünf Studienzweige, davon aber zwei gemeinsam mit 

einer anderen Universität (Hochschule) gegliedert werden kann . 

Damit soll insbesondere für das Toningenieur-Studium und die bio

medizinische Ausrichtung der Studienrichtung Elektrotechnik an der 

Technischen Universität Graz eine Lösung erreicht werden können . 

Grundsätzliches Unterscheidungskriterium zwischen Studienzweigen 

einer Studienrichtung ist die Unterschiedlichkeit der Pflichtfä

cher des zweiten Studienabschnittes, allenfalls auch Unterschiede 

in höchstens einem Prüfungs fach des ersten Studienabschnittes; 

eine signifikante inhaltliche Eigenständigkeit soll der Studien

zweig aber bei all diesen Unterschieden nicht erreichen, weil 

diesfalls bereits das Kriterium für verschiedene Studienrichtungen 

vorläge . 

Zu S 51 

Entsprechend dem grunsätzlichen Reformziel einer Deregulierung der 

Studienvorschriften insbesondere auf der Gesetzesebene sollen die 

Diplomprüfungsfächer nicht mehr wie bisher bereits im Studienge

setz sondern erst in den einzelnen Studienordnungen festgelegt 

werden . Der vorliegende Entwurf determiniert daher die Fächer der 

ersten Diplomprüfung nur insofern in einer generell-abstrakten 

Weise, als bestimmt wird, daß in den Studienordnungen die mathema

tisch-naturwissenschaftlichen Grundlagenfächer, . mindestens ein 

Teilgebiet aus einem Kernfach der zweiten Diplomprüfung und elek

tronische Datenverarbeitung als Fächer vorzusehen sind . Im Studi

enplan wären dann für die einzelnen Fächer unter Berücksichtigung 

des im § 3 Abs . 5 des Entwurfes festgelegten Gesamtstundenrahmens 

Art und Stundenumfang der den einzelnen Fächern zu Grunde liegen

den Lehrveranstaltungen festzulegen . Auch die Bestimmung des Urn-
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fanges der einzelnen Teilprüfungen aus diesen Fächern soll dem 

Studienplan obliegen. Die inhaltliche Konkretisierung des Studiums 
soll somit stärker als bisher auf die Ebene der Studienordnung und 

des Studienplanes verlagert werden. 

Ergänzend zu § 10 Abs. 3 AHStG soll den Leitern der Lehrveranstal

tungen für ihre Lehrveranstaltungen ein Antragsrecht an die Studi

enkommission für die Festsetzung von Zulassungsvoraussetzungen zum 

Besuch der jeweiligen Lehrveranstaltung eingeräumt werden. Für 

Studienplan-Beschlüsse der Studienkommission in diesem speziellen 

Punkt soll also das Antragsrecht über den Kreis der Mitglieder des 

entscheidungsbefugten Universitätsorgans hinaus erweitert werden, 

ohne daß damit solchen Antragstellern irgendwelche Mitgliederrech

te in der Studienkommission zuerkannt würden. Derartige Anträge 

von Lehrveranstaltungsleitern wären von .diesen ebenso zu begrün

den, wie eine allfällige Ablehnung solcher Anträge durch die Stu

dienkommission. 

Auf Grund der dem Universitätsstudium vorangegangenen Schulbildung 

weisen einzelne Studierende im Bereich der Lehrveranstaltungen des 

ersten Studienabschnittes teilweise Vorkenntnisse auf, die den 

Besuch und die Absolvierung einiger Lehrveranstaltungen (z. B. 

Werkstätten) als für sie nicht mehr erforderlich erscheinen las

sen. Der Entwurf sieht daher vor, daß die Studienkommission im 

Studienplan jene praktische Fertigkeiten vermittelnden Übungen des 

ersten Studienabschnittes festlegt, deren Absolvierung dem Stu

dierenden auf Grund seiner in einer Höheren Technischen Lehran

stalt (unter Berücksichtigung der jeweiligen Fachrichtung) erwor

benen Vorkenntnisse erlassen wird. Die Formulierung des En�wufes 

ist bewußt restriktiv, weil aus grundsätzlichen, den wissenschaft

lichen Charakter des Studiums und die internationale Gleichwertig

keit betreffenden Erwägungen diese Möglichkeit nur in einem ganz 

engen Bereich eröffnet werden soll. 

Zu 5 6. 

Die erste Diplomprüfung soll weiterhin den Charakter einer Gesamt

prüfung haben, die in Form von Teilprüfungen vor Einzelprüfern 

abzulegen ist. Wie bereits im allgemeinen Teil der Erläuterungen 

ausgeführt wurde, ist die Reduzierung der Zahl der Prüfungs fächer 

eines der Reformziele. Der Entwurf definiert daher - im Gegensatz 

zur bisherigen Regelung - nicht mehr jede einzelne Lehrveranstal

tung aus einem Fach der ersten Diplomprüfung als selbständiges 
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Teilprüfungsfach. Vielmehr soll der genaue Umfang der einzelnen 

Teilprüfungen unter Beachtung der Obergrenze von 30 TeilprüfuI\gen 

für alle Pflichtfächer des ersten und zweiten Studienabschnittes 

erst im Studienplan festgelegt werden. Dabei sollen unter Berück

sichtigung aller Lehrveranstaltungen aus den Fächern der ersten 

Diplomprüfung die einzelnen Teilprüfungsfächer im Studienplan so 

definiert werden, daß sie jeweils den Stoff einer oder mehrerer 

Lehrveranstaltungen aus einem Prüfungs fach der ersten Diplomprü

fung umfassen. Wenn jedoch eine Teilprüfung nach ihrer so erfolg

ten inhaltichen und umfangmäßigen Definition ausschließlich den 

Stoff von Lehrveranstaltungen, bei welchen der Erfolg der Teilnah

me auf Grund der Lehrveranstaltungsart ohnedies zu beurteilen ist 

(z. B. Praktikum, Ubung) , soll keine gesondete Prüfung über den 

Stoff dieser prüfungs immanenten Lehrveranstaltungen mehr erfolgen. 

Weiters soll im Studienplan die Prüfungsform für die einzelnen 

Teilprüfungen festgelegt werden, also ob diese mündlich, schrift

lich oder in mündlichen und schriftlichen Teilen abzulegen sirid. 

Ergänzend zu § 10 Abs. 3 AHStG, wonach im Studienplan ,Zulassungs

voraussetzungen für einzelne Lehrveranstaltungen festgelegt werden 

können, sollen nach dem Entwurf auch Zulassungsvoraussetzungen zu 

bestimmten Teilprüfungen im Studienplan festgelegt werden 'können, 

wenn die vorherige positive Absolvierung anderer Teilprüfungen 

oder anderer Lehrveranstaltungen aus pädagogischen Gründen, insbe

sondere im Sinne einer fachlich sinnvollen Studienorganisation 

erforderlich erscheint. 

Zu 5 7. 

Im Gegensatz zum ersten Studienabschnitt, der nur Pflichtfächer 

vorsieht, soll es im zweiten Studienabschnitt drei verschiedene 

Kategorien von Fächern geben: Pflichtfächer, aus strukturierten 

Wahlfächerkatalogen zu wählende Fächer (gebundene Wahlfächer) und 

ohne inhaltliche Beschränkung zu wählende Fächer (freie Wahlfä

cher) . Die Pflichtfächer sollen, gleich wie im ersten Studienab

schnitt, erst in der Studienordnung festgelegt werden, die Wahlfä

cherkataloge im jeweiligen Studienplan. Für die freien Wahlfächer 

gibt es keine inhaltliche Determinierung, sie sollen vom Studie

renden auch aus dem Studienangebot anderer (auch ausländischer) 

Universitäten gewählt werden können. Insbesondere soll in diesem 

Bereich, der nach dem Entwurf 15 Wochenstunden umfaßt, auch die 
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Integration sogenannter nicht-technischer Fächer Platz finden. Als 

Pflichtfächer und als gebundene- Wahlfächer sollen die sich aus der 

Bezeichnung 

Kernfächer 

der Studienrichtung (des Studienzweiges) ergebenden 

sowie Vertiefungs fächer und Ergänzungsfächer (auch im 

Sinne der Interdisziplinarität des Studiums) in der Studienordnung 

und im Studienplan festgelegt werden. Wenn auch der Gesetzesent

wurf die Inhalte-der Fächer der -zweiten Diplomprüfung noch nicht 

im Detail festgelegt, so regelt er doch das quantitative Verhält

nis der verschiedenen Fächerkategorien zueinander: 40 - 45 % al

ler, für die Fächer der zweiten Diplomprüfung vorzusehenden Lehr

veranstaltungstunden, sind nach Maßgabe des Studienplans den 

Pflichtfächern zuzuordnen, der verbleibende Rest den beiden Wahl

fachkategorien, wobei der Umfang der freien Wahlfächer bereits im 

Gesetz mit 15 Wochenstunden fixiert werden soll. Weiters sieht der 

EntWurf zur Vermeidung einer allzu weit gehenden Spezialisierung 

und wissenschaftlichen Zersplitterung des Diplomstudiums eine 

Beschränkung in der Anzahl der in den Studienplan aufzunehmenden 

Wahlfächer vor. Dabei _ erschien es zweckmäßiger, nicht auf die 

bloße Anzahl der verschiedenen Wahlfächer abzustellen, sondern die 

Summe der diesen Wahlfächern zugeordneten Lehrveranstaltungs-Stun

den auf 450 Wochenstunden zu begrenzen. Ist dieses Limit erreicht, 

sollen neue Wahlfächer nur im Ersatz gegen andere Wahlfächer in 

die Wahlfachkataloge des Studienplans aufgenommen werden 'können. 

Die Obergrenze von 450 Wochenstunden für das Wahlangebot bei einer 

Wahlpflicht von durchschnittlich etwa 50 Wochenstunden erscheint 

ausreichend bemesssen. 

Schließlich soll der Studierende verhalten werden, ein größeres, 

zusammenhängendes Vertiefungsgebiet im Rahmen der gebundenen Wahl

fächer zu wählen, das mindestens die Hälfte der zu wählenden Fä

cher (aus einem einzigen Wahlfachkatalog) umfaßt. Im Rahmen seiner 

gebundenen Wahlmöglichkeit (S 7 Abs. 1 Z 2) soll der Studierende 

aber auch die Möglichkeit haben, unabhängig von den im Studienplan 

genannten Wahlfächern, sich eine Gruppe anderer, inhaltlich zusam

menhängender Fächer zu wählen. Diese Wahl soll jedoch 'der Genehmi

gung durch den Vorsitzenden der Studienkommission vorbehalten 

bleiben, ) der die Sinnhaftigkeit dieser Wahl im Hinblick auf wis

senschaftliche Zusammenhänge oder eine Ergänzung der wissenschaft

lichen Berufsvorbildung zu prüfen hat. 
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Der Gesetzesentwurf enthält somit anstelle der bisher in Studien

gesetzen üblichen detaillierten inhaltlichen Determinierung ,des 

Studiums in Form der Aufzählung von Prüfungs fächern ein System von 

quantitativen Determinanten, die eine formale Struktur für die auf 

der Ebene der Studienordnungen und Studienpläne zu treffenden 

inhaltlichen Entscheidungen vorgeben. 

Art und Stundenumfang der den einzelnen Fächern zu Grunde liegen

den Lehrveranstaltung sollen auch für die zweite Diplomprüfung im 

Studienplan festgelegt werden. Das Antragsrecht der Leiter der 

Lehrveranstaltungen 

zungen soll auch für 

schni ttes gel ten�. 

5 81 

für die Festsetzung von Zulassungsvorausset

Lehrveranstaltungen des zweiten Studienab-

Die Ahs. 1 bis 3 entsprechen inhaltlich jenen des Studiengesetzes 

aus dem Jahr 196 9 . 
Ausdrücklich geregelt wird im Entwurf die Möglichkeit zur Anferti

gung von interdisziplinären Diplomarbeiten und zur gemeinsamen 

Bearbeitung eines Diplomarbeitsthemas durch zwei oder mehrere 

Kandidaten. Im Falle von interdisziplinären Diplomarbeiten erfolgt 

die Betreuung und Begutachtung der Diplomarbeit durch mehrere 

fachzuständige Universitäts lehrer , im Falle der gemeinsamen Bear

beitung eines Diplomarbeitsthemas durch zwei oder mehrere Kandida

ten muß die Leistung jedes einzelnen Kandidaten gesondert beur

teilbar bleiben. 

Zu 5 91 

Wenn auch die beiden Studienabschnitte jeweils durch eine Dip�om

prüfung abgeschlossen werden, so soll doch - im Rahmen des § 20 

Ahs. 3 AHStG - eine gewisse zeitliche und inhaltliche Uberschnei

dung der beiden Studienabschnitte im individuellen Studienablauf 

ermöglicht werden. § 20 Ahs. 3 AHStG sieht vor, daß sofern ein 

Studienabschnitt einer Studienrichtung nicht in der in den beson

deren Studiengesetzen vorgesehenen Zeit durch erfolgreiche Ahle

gung der Diplomprüfung abgeschlossen worden ist, die weiteren 

Semester bis zum halben Ausmaß der für den noch nicht abgeschlos

senen Studienabschnitt vorgesehenen Zeit, jedoch nicht mehr als 

zwei Semester, für den folgenden Studienabschnitt einzurechnen 

sind (Einrechnungsfrist) . Innerhalb dieser Einrechnungsfrist sind 

grundsätzlich die Ahsolvierung von Lehrveranstaltungen sowie das 
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Antreten zu Prüfungen des folgenden Studienabschnittes zulässig. 

Dies kann für bestimmte Fächer im Studienplan auch über die Ein

rechnungs frist hinaus gestattet werden, sofern wenigstens ein 

Großteil der Diplomprüfung des noch nicht abgeschlossenen Studien

abschnittes bereits abgelegt worden ist. Bei einem viersemestrigen 

ersten Studienabschnitt könnten somit bis zum Ende des sechsten 

einrechenbaren··Studiensemesters Lehrveranstaltungen und Prüfungen 

des zweiten Studienabschnittes absolviert werden, auch wenn die 

erste Diplomprüfung noch nicht vollständig abgeschlos sen wurde; 

nach diesem Zeitpunkt ist ein Antreten zu Teilprüfungen der zwei

ten Diplomprüfung und eine Absolvierung von Lehrveranstaltungen 

des zweiten Studienabschnittes erst dann wieder möglich, wenn die 

erste Diplomprüfung vollständig abgelegt wurde. Diese - generell 

für alle Studienrichtungen geltende Regel - bietet einerseits 

genügend Flexibi lität für die individuelle Studienorganisation 

durch den einzelnen Studierenden, verhindert aber andererseits, 

daß ein ( oft wenig erfolgreiches ) Studium ohne Beachtung der 

grundsätzlich ja fachlich aufeinander aufbauenden Studienabschnit

te versucht wird . Für den Fall der Festlegung eines beispielweise 

qreisemestrigen ersten Studienabschnittes wird in der Studienord

nung die Frist des § 20 Abs. 3 AHStG mit dem Ende des fünften ein

rechenbaren Studiensemesters zu bestimmen sein. 

Zu 5 10. 

Die zweite Diplomprüfung soll nach dem vorliegenderi Entwurf aus 

Teilprüfungen, der Diplomarbeit und einer kommissionellen Prüfung 

bestehen. Die Beurteilung der Diplomarbeit soll also in die Ge

samtprüfungs-Note der zweiten Diplomprüfung eingehen. Für die 

inhaltliche und umfangmäßige Determinierung der einzelnen Teilprü

.fungen aus den Pflichtfächern der zweiten Diplomprüfung sollen die 

für die erste Diplomprüfung geltenden Regeln Anwendung finden . Die 

Teilprüfungen aus den gebundenen und aus den freien Wahlfächern 

sollen grundsätzlich den Stoff jeweils einer Lehrveranstaltung 

umfassen; der Studienplan kann jedoch auch eine Zusammenfassung 

des Stoffes mehrerer Lehveranstaltungen für eine Teilprüfung be

stimmen. 

Der zweite Teil der zweiten Diplomprüfung wird in seiner derzeiti

gen Form allgemein als wenig sinnvoll angesehen. Der vorliegende 

Gesetzesentwurf sieht daher die engere Bindung dieses zweiten 

Teils der zweiten Diplomprüfung an die Diplomarbeit und damit auch 
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Aufwertung der Bedeutung der Diplomarbeit vor : eine das Stu

abschließende kommissionelle Prüfung vor einem Prüfungss�nat 

- ausgehend von der mündlichen Präsentation der Diplomarbeit 

den Studierenden - die Inhalte der Diplomarbeit und deren 

Bezüge zu zwei Nachbarfächern des Diplomarbeitsfaches zum Gegen

stand haben. Dabei soll es sich nicht um eine neuerliche Prüfung 

über die Inhalte-dieser zwei Nachbarfächer-handeln, sondern die 

Bezüge der Diplomarbeit zu diesen beiden Fächern sollen - zusätz

lich zur Behandlung der Diplomarbeit selbst - Gegenstand des Prü

fungsgespräches sein. Letzteres wird nur in jenen seltenen Fällen 

nicht gelten können, in-denen die Diplomarbeit keinerlei Bezüge zu 

Nachbarfächern aufweist. Hinzuweisen ist überdies auf § 26 Abs. 10 

AHStG , wonach der Präses der Prüfungskommis sion Wünsche, die der 

Kandidat hinsichtlich der Person seiner Prüfer äußert , so sie dem 

Studienablauf entsprechen, nach Maßgabe der personellen und zeit

lichen Möglichkeiten zu berücksichtigen hat. 

Zu 5 111 

Das Doktoratstudium der technischen Wissenschaften soll - anders 

als bisher - auch zu einem echten Studium an der Universität ge

staltet weren und sich nicht bloß wie jetzt in der Abgabe einer 

Dissertation mit anschließendem Rigorosum erschöpfen. Der Entwurf 

sieht daher vor , daß im Doktoratstudium vier Semester zu inskri

bieren sind , in denen vor Zulassung zum Rigorosum zusätzlich zur 

individuellen Betreuung der Dissertation durch einen fachlich 

zuständigen Universitäts lehrer Lehrveranstaltungen im Umfang von 

insgesamt 12 Wochenstunden vom Studierenden zu absolvieren sind. 

Die Auswahl dieser Lehrveranstaltungen soll vom Studierenden im 

Einvernehmen mit dem Betreuer der Dissertation erfolgen. Die Ab

solvierung dieser 12 Wochenstunden Lehrveranstaltungen verteilt 

auf vier Semester ist entweder in der Form von Lehrveranstaltun

gen, bei denen der Erfolg der Teilnahme zu beurteilen ist ( z. B. 

Seminare ) ,  oder durch Kolloquien über den Stoff von Spezialvorle

sungen vorgesehen. ttberdies weist der Entwurf ausdrücklich auf die 

Möglichkeit der Anerkennung bzw. Anrechnung außeruniversitärer 

Forschungs leistungen , einschließlich wissenschaftlicher Publikati

onen hin. Mit diesen Regelungen sollte ein qualitativ hochstehen

des Doktoratstudium sichergestellt sein, das - im Hinblick auf die 

nicht allzu hohe Präsenzpflicht an der Universität ( maximal drei 

Wochenstunden pro Semester ) auch bereits in der Berufspraxis 

i -� 
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außerhalb der Universität stehenden Personen noch durchaus zumut� 

bar ist. 

Durch die Einrichtung des Doktoratsstudiums für die Studienrich-

tung ,Architektur an den Technischen Universitäten gemeinsam mit 

Hochschulen künstlerischer Richtung soll dem Anliegen der Hoch

schulen künstlerischer Richtung nach Einräumung des Promotions

rechtes entsprochen werden. Die gemeinsame Einrichtung soll die 

Einbindung der Hochschulen künstlerischer Richtung gewährleisten. 

Das so vergrößerte Lehrveranstaltungsangebot soll zur Erweiterung 

des Ausbildungsbeitragen und die Interdisziplinarität fördern. 

Zu den 55 12 bis 151 

Die Bestimmungen über die Kurzstudien und die Aufbaustudien wurden 

im Entwurf systematisch an die neuen Regelungen für das Diplomstu

dium angepaßt , wie dies auch in den bisher geltenden Studienvor

schriften der Fall ist� Sonstige inhaltliche Änderungen sind nicht 

vorgesehen . 

Zum V.' Abscbnitt (5 16 bis 18)1 

Durch die Neufassung des V. Abschnittes soll für die Architektur

ausbildung an den drei bildnerischen Kunsthochschulen eine ein

heitliche Rechtsgrundlage geschaffen werden. Der Entwurf orien

tiert sich im wesentlichen an den für das Architekturstudium an 

der Akademie der bildenden Künste
' 

geltenden Studienvorschriften , 

die 1986 neu gestaltet wurden. Die Zahl der Studienverzögerer an 

dieser Hochschule ist wesentlich geringer als an den Technischen 

Universitäten. In den letzten Jahren konnten rund zwei Drittel der 

Studierenden ihr Studium in der vorgesehenen Zeit abschließen. 

Eine Abschnittsgliederung ist nicht erforderlich , da die Grund

lagenfächer nicht konzentriert in den ersten 4 Semestern angeboten 

werden ; vielmehr wird das Hauptfach Architekturentwurf. bereits vom 

ersten Semester an mit den technisch-wissenschaftlichen Fächern in 

engem Kontext gesehen. Das Schwergewicht der Ausbildung liegt im 

Fach Architekturentwurf , das als künstlerisch-wissenschaftlicher 

Einzelunterricht in Form von Pro jektstudien durchgeführt wird. 

Gesamtstundenzahlen wurden wegen der ganz anderen Struktur , ins

besondere der künstlerischen Ausrichtung dieser Ausbildung , nicht 

in den Gesetzentwurf aufgenommen . 
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Mittelpunkt der Diplomprüfung ist wie bisher das Fach Architektur

entwurf , in das auch die technisch-wissenschaftlichen Fächer inte

griert sind . Bei der kommissionellen Prüfung wird die Diplomarbeit 

daher nicht nur nach künstlerischen , sondern auch nach technisch

wissenschaftlichen Kriterien zu beurteilen sein . Die Vorprüfungen 

sollen nunmehr zu Teilprüfungen der Diplomprüfung werden und damit 

Voraussetzung-für - die Beurteilung der Diplomarbeit sein . Durch die 

Festlegung einer Obergrenze für die Anzahl von Teilprüfungen soll 

der Forderung nach inhaltlicher Verbreiterung der Prüfungen auch 

an den Hochschulen künstlerischer Richtung entsprochen werden . 

Zu S 19, 

Wie bereits im Allgemeinen Teil festgestellt wurde , ist die Fremd

sprachenintegration eines der wesentlichen Reformziele . Da Eng

lisch eindeutig die dominierende Sprache im Bereich der techni

schen Wissenschaften ist , konzentriert sich auch der Reformansatz 

in diesem Punkt auf die englische Sprache . Die Vermittlung von 

mehr Fremdsprachenkompetenz soll primär dadurch erreicht werden, 

daß Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus Fächern , die nicht die 

englische Sprache selbst zum Gegenstand haben , in englischer Spra

che abgehalten werden . Die Verankerung eines eigenen Lehr- und 

Prüfungs faches " Englisch"  ist nicht zuletzt wegen der keinesfalls 

durchgehend positiven Erfahrungen mit früheren Reformmaßnahmen in 

dieser Richtung kein Reformanliegen . Durch vermehrte Bestellung 

von ausländischen Gastprofessoren und Nutzung der bestehenden 

Fremdsprachenkompetenz des vorhandenen Lehrpersonals an den Tech

nischen Universität und Fakultäten soll zunächst versucht werden, 

das englischsprachige Lehrangebot in jeder Studienrichtung so aus

zubauen , daß jeder Student im Laufe des gesamten Studiums 8 Wo

chenstunden seines vorgeschriebenen Lehrveranstaltungs- und Prü

fungsprogramms in englischer Sprache absolvieren kann, davon min

destens zwei Wochenstunden bereits im ersten Studienabschnitt . 

Zunächst sollten also Erfahrungen mit der Akzeptanz ( auf Seiten 

der Lehrenden wie der Studierenden ) mit diesem auf Freiwilligkeit 

beruhenden Modell gesammelt werden , bevor zu einem späteren Zeit

punkt allenfalls die Zweckmäßigkeit bzw . Notwendigkeit von ver

pflichtenden Bestimmungen zu prüfen sein wird . 
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Zu 5 201 

Im .Interesse eines möglichst raschen Wirksamwerdens der Reform 

soll die Studienkommission verpflichtet werden , spätestens inner

halb eines Jahres nach Inkrafttreten der jeweiligen Studienordnung 

einen Studienplan zu erlassen . Hätte die Studienkommission nach 

Ablauf dieser Frist noch keinen Studienplan erlassen , so läge 

Säumnis der Studienkommission im· Sinne des§ 9 UOG vor; jeder 

betrof fene Universitätsangehörige könnte sodann beim nächsthöheren 

Universitätsorgan ( Fakultätskollegium ) die Erlassung des Studien

plans beantragen . Überdies soll die Studienkommission gesetzlich 

verpflichtet werden , mindestens alle fünf Jahre zu überprüfen , ob 

der Studienplan noch der wissenschaftlich-technischen Entwicklung 

und den pädagogisch-didaktischen Erfahrungen entspricht . .  Erforder

lichenfalls hat sie den Studienplan entsprechend anzupassen . Kommt 

eine Studienkommission d�eser Pflicht nicht fristgerecht nach , so 

liegt auch hier ein Fall des § 9 UOG vor . Durch diese Maßnahme 

soll gewährleistet werden , daß die Studienpläne stets im erforder

lichen Ausmaß aktualisiert werden . Die Regelung bedeutet jedoch 

nicht , daß die Studienkommission nicht auch innerhalb dieser Fünf-

· j ahresfrist erforderlichenfalls zur Anpassung der Studienpläne 

verhalten wäre . 

Schon derzeit kann gemäß § 15 Abs . 4 UOG jedes Kollegialorgan zu 

einzelnen Gegenständen seiner Beratungen Auskunftspersonen und 

Fachleute mit beratender Stimme beiziehen . § 59 Abs . 1 UOG weist 

im Zusammenhang mit den Studienkommissionen insbesondere auf Fach

leute aus dem Kreis der zuständigen Berufsvertretungen hin . Außer

universitäres feed-back bei der Evaluierung und Aktualisierung von 

Studienplänen wäre ger�de im Bereich der technischen Studienrich

tungen besonders sinnvoll . Da die bisher bestehenden gesetzlichen 

Möglichkeiten kaum ausgenutzt werden , sieht der Entwurf vor , daß 

im Rahmen der alle fünf Jahre stattzufindenden Überprüfung der 

Studienpläne auch außeruniversitäre Berufs- und Interessensvertre

tungen zur Stellungnahme einzuladen sind . Die abgegebenen Stel

lungnahmen wären sodann in mindestens einer Sitzung der Gesamtstu

dienkommission zu diskutieren . 

Zu 5 211 

Diese Bestimmung enthält jene Studienvorschriften , die nach In

krafttreten der neuen , auf Grund eines neuen Studiengesetzes über 

technische Studienrichtungen erlassenen Studienordnungen und Stu

dienpläne außer Kraft treten . Nicht ausdrücklich angeführt sind 
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die einzelnen Studienpläne an den 

gemeinsam mit der ihnen zu Grunde 

falls außer Kraft treten würden. 

Zu 5 22: 

Universitäten, die natürlich 

liegenden Studienordnung eQen-

, Diese Bestimmung enthält Übergangsregelungen insbesondere für jene 

ordentlichen Hörer, die ihr Studium noch vor Inkrafttreten der 

neuen Studienvorschriften begonnen haben. Diese Studierenden sind 

grundsätzlich berechtigt, ihr Studium nach den Studienvorschriften 

fortzusetzen und zu beenden, die vor Inkrafttreten der neuen Stu

dienvorschriften in Geltung standen; dieses Recht erlischt jedoch 

nach der Formulierung des vorliegenden Entwurfes fünf Studienjahre 

nach Inkrafttreten des neuen Studienplanes für die 'betreffende 

Studienrichtung an der jeweiligen Universität. Danach gelten auch 

für diese Studierenden die neuen Studienvorschriften, wobei jedoch 

die Möglichkeit zur Anrechnung und Anerkennung von Semestern und 

Prüfungen, die noch nach den bisher geltenden Studienvorschriften 

absolviert wurden, gegeben ist. Studierende, die nach den bisher 

geltenden Studienvorschriften ihr Studium begonnen haben, sind 

jedoch auch jederzeit berechtigt, sich durch schriftliche Erklä

rung den neuen Studienvorschriften zu unterstellen. 
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E N TW UR F 

Bundesgesetz vom . . • • • • • • • • • . . . . •  

über technische Studienrichtungen 

. A R T I K E L  I 

Der Nationalrat hat beschlossen : 

I .  ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

G r u n  d sä t z e u n d  Z i e 1 e 

§ 1. (1) Die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Studienrich

tungen sind im Sinne der Grundsätze und Ziele des Allgemeinen 

HochschulStudiengesetzes , BGBl . Nr . 177/1966, zu gestalten . 

(2) Die Studierenden sollen insbesondere Kenntnisse und Fä

higkeiten erwerben , um 

1. in der an das Studium anschließenden beruflichen Tätig

keit nach einer angemessenen Einarbeitungszeit die kon

struktiven und sonstigen praktischen Aufgaben selbstän

dig , schöpferisch , planvoll und zweckmäßig lösen zu kön-

nen ; 

2. auf einem Teilgebiet Aufgaben dem Stand der technischen 

Wissenschaften entsprechend wissenschaftlich lösen zu 

können ; 

3. Methoden zur Problemlösung entwickeln und die Grenzen der 

Methoden erkennen zu können ; 

4. die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit anderen Wissens

disziplinen erkennen zu können und ein erfolgreiches 

Zusammenarbeiten zu ermöglichen ; 

5. unter Absehung der Folgen einer Entscheidung und der 

Grenzen der eigenen Entscheidungsfähigkeit Entscheidungen 

zu treffen ,  begründen und vertreten zu können . 
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A k a d e  m i s e h e  G r a d  e 

S .2. (1) An die Absolventen der Diplomstudien der in S 4 

angeführten Studienrichtungen wird der akademische Grad 

" Diplom-Ingenieur" ,  abgekürzt " Dipl. -Ing. " ,  verliehen. 

(2) An die Absolvent.en der Doktoratsstudien (S 11) wird der 

akademische Grad " Doktor der technischen Wissenschaften " ,  lateini

sche Bezeichnung " Doctor technicae " ,  abgekürzt " Dr. techn. " ,  ver

liehen. 

I I. ABSCHNITT 

S t u d i e  n d a u e  r, S t u d i e  n a b s c h n i t t e 

u n d  S t u d i e  n u m f a n g 

S 3 .  (1) Das Diplomstudium erfordert, einschließlich der für 

die Diplomarbeit vorgesehenen Zeit, die Inskription von zehn Seme

stern. 

(2) Das Diplomstudium gliedert sich in zwei Studienabschnit

te, deren Dauer in der Studienordnung festzulegen ist. 

(3) Das zuständige Universitätsorgan hat auf Antrag des Stu

dierenden die Inskription von einem Semester, h6chstens aber von 

drei Semestern zu erlassen, wenn der Studierende die vorgesehenen 

Lehrveranstaltungen und den ersten Teil der zweiten Diplomprüfung 

(S  10 Abs. 1 Z 1) erfolgreich absolviert hat. 

( 4 )  Jeder Studienabschnitt wird mit einer Diplomprüfung abge

schlossen. 

(5) Den Fächern der ersten und zweiten Diplomprüfung sind in 

jeder Studienrichtung durch die Studienordnung und den Studienplan 

Lehrveranstaltungen im Gesamtausmaß von jeweils h6chstens 210 

Wochenstunden, in der Studienrichtung Technische Chemie jedoch von 

h6chstens 235 Wochenstunden, zuzuordnen. Dabei sind für die Fächer 

der ersten Diplomprüfung jeweils mindestens 60 Wochenstunden vor

zusehen. Die Mindestanzahl an Wochenstunden für die Fächer der 

zweiten Diplomprüfung ist in der Studienordnung festzulegen. 
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( 6 )  Die Leiter der Lehrveranstaltungen haben für jede Lehr

veranstaltung den durchschnittlich zu erwartenden zusätzlichen 

zeitlichen Studienaufwand für den Studierenden anzugeben. Die 

zuständige Studienkommission kann Grenzwerte für das Verhältnis 

der Stundenanzahl laut Studienplan zum zusätzlichen Studienaufwand 

pro Lehrveranstaltung festlegen. 

(7) Die Zahl der nach Maßgabe der Studienordnung und des 

Studienplanes zu absolvierenden Teilprüfungen aus den Fächern der 

ersten und den Pflichtfächern der zweiten Diplomprüfung darf 3 0  

nicht übersteigen. Lehrveranstaltungen , bei denen aufgrund der 

Lehrveranstaltungsart der Erfolg der Teilnahme zu beurteilen ist , 

sind in diese Zahl nicht einzurechnen. 

S t u d i e  n r i c h  t u n  g e n , 

S t u d i e  n z w e i 9 e 

§ 4 .  ( 1 )  Folgende Studienrichtungen können durch Verordnung 

des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 

( Studienordnung ) an den Universitäten nach Maßgabe der vorhandenen 

Lehr- und Forschungseinrichtungen eingericht�t werden : 

1 .  Architektur 

2. Bauingenieurwesen 

3 .  Elektrotechnik 

4 .  Informatik 

5 .  Maschinenbau 

6 .  Raumplanung und Raumordnung 

7. Technische Chemie 

8. Technische Mathematik 

9.  Technische Physik 

1 0 . Telematik 

1 1 . Verfahrenstechnik 

1 2. Vermessungswesen 

1 3 . Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen 

14 . Wirtschaftsingenieurwesen-Elektrotechnik 

1 5 . Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau 

1 6 . Wirtschaftsingenieurwesen-Technische Chemie 
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( 2 )  Die Studienordnung kann grundsätzlich die Gliederung 

einer Studienrichtung in bis zu drei Studienzweige pro Universität 

vorsehen , wenn dies aus wissenschaftlichen , pädagogischen und im 

Studienziel der wissenschaftlichen Berufsvorbildung liegenden 

Gründen zweckmäßig erscheint . Darüber hinaus ist die Gliederung 

einer Studienrichtung in höchstens zwei weitere Studienzweige pro 

Universität·-nur ··für -Studienzweige , -die gemeinsam an zwei oder 

mehreren Universitäten ( Hochschulen ) eingerichtet werden, zulässig . 

Studien zweige einer Studienrichtung unterscheiden sich voneinander 

im Bereich der Pflichtfächer des zweiten Studienabschnittes und 

durch höchstens ein Prüfungs fach des ersten Studienabschnittes , 

ohne aber dadurch eine signifikante inhaltliche Eigenständigkeit 

zu erreichen . Studienzweige sind in der Studienordnunq mit einer' 

auf den inhaltlichen Schwerpunkt hinweisenden Kurzbezeichnung zu 

benennen . 

Erster Studienabschnitt 

F ä c h e r  d e r  e r s t e n 

D i p l omp r ü f u n g  

§ 5 .  ( 1 )  Die Fächer der ersten Diplomprüfung sind in der 

Studienordnung festzulegen . 

( 2 )  Als Fächer der ersten Diplomprüfung sind jene festzule

gen , welche die mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen 

und die für das Studium erforderlichen Kenntnisse in der elektro

nischen Datenverarbeit�ng vermitteln . '  Darüber hinaus ist auch 

mindestens ein Teilgebiet aus einem Kernfach (§ 7 Abs . 2 )  der 

zweiten Diplomprüfung als Fach der ersten Diplomprüfung festzu

legen . 

( 3 )  Art und Stundenumfang der den einzelnen Fächern zu Grunde 

liegenden Lehrveranstaltungen sind im Studienplan festzulegen . 

( 4 )  Die Leiter der Lehrveranstaltungen haben für ihre Lehr

veranstaltungen das Recht , bei der Studienkommission die Festset

zung von Zulassungsvoraussetzungen zum Besuch ihrer Lehrveranstal

tungen im Studienplan gemäß § 1 0  Abs . 3 AHStG zu beantragen . Sol

che Anträge und deren allfällige Ablehnung sind zu begründen . 
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( 5 )  Im Studienplan sind jene Übungen , welche praktische Fer

tigkeiten vermitteln , zu bezeichnen , deren Ahsolvierung Studenten 

mit einem Reifezeugnis einer Höheren Technischen Lehranstalt unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Fachrichtung dieser Schule auf

grund der so nachgewiesenen Vorkenntnisse vom Präses der zuständi

gen Prüfungskommission erlassen wird . 

D u r  c h f ü h r u n  g d e r  

e r s t e n D i p I 0 m p r ü f u n g 

§ 6 .  ( 1 )  Die erste Diplomprüfung ist eine Gesamtprüfung , die 

in Form von Teilprüfungen (Ahs . 2 )  vor Einzelprüfern abzulegen 

ist . 

( 2 )  Jede Teilprüfung umfaßt den Stoff einer oder mehrerer 

Lehrveranstaltungen aus einem Prüfungsfach . Der genaue Umfang 

der einzelnen Teilprüfungen ist unter Beachtung der im § 3 Ahs . 7 

festgesetzten Obergrenze für die Anzahl von Teilprüfungen im Stu

dienplan festzulegen ; dabei ist jede Lehrveranstaltung einer be

stimmten Teilprüfung zuzuordnen . Umfaßt eine Teilprüfung aus

schließlich den Stoff von Lehrveranstaltungen , bei welchen der 
Erfolg der Teilnahme auf grund der Lehrveranstaltungsart ohnedies 

zu beurteilen ist , so entfällt eine gesonderte Prüfung . 

( 3 )  Im Studienplan ist für die einzelnen Teilprüfungen fest

zulegen , ob sie mündlich , schriftlich oder in mündlichen und 

schriftlichen Teilen abzulegen sind . 

(4) Im Studienplan kann aus pädagogischen Gründen die Zulas

sung zu bestimmten Teilprüfungen von der positiven Ahsolvierung 

anderer Teilprüfungen oder von der positiven Ahsolvierung bestimm

ter Lehrveranstaltungen abhängig gemacht werden . § 1 0  Ahs . 3 AHStG 

wird dadurch nicht berührt •. 
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Zweiter Studienabschnitt 

F ä c h e r  d e r  z w e i t e n 

D i p  I 0 m p r ü f u n g 

§ 7 .  ( 1 )  Die Fächer der zweiten Diplomprüfung bestehen aus 

1 .  Fächern, . die für den Studierenden - in - bestimmtem Umfang 

(Abs. 4 )  ohne Wahlmöglichkeit verpflichtend vorgeschrieben 

sind ( Pflichtfächer ) ,  

die der Studierende in bestimmtem Umfang grund

aus den im Studienplan enthaltenen Wahlfächer

( Abs. 3 bis 6 )  zu wählen hat ( gebundene Wahl-

2. Fächern, 

sätzlich 

katalogen 

fächer ) und 

3 .  Fächern im Umfang von 

rende ohne inhaltliche 

wahlfächer ) . 

15 Wochenstunden, die der Studie

Beschränkung zu wählen hat ( freie 

( 2 )  Als Pflichtfächer ( Abs. 1 Z 1 )  und als Wahlfächer gemäß 

Abs. 1 Z 2 der zweiten Diplomprüfung sind die sich aus der Be

zeichnung der Studienrichtung ( des Studienzweiges )  ergebenden 

Kernfächer sowie Fächer zur fachlichen Vertiefung in den Kernfä

chern und zur sinnvollen inhaltlichen, auch interdisziplinären 

Ergänzung des Studiums entsprechend den in § 1 dieses Bundesgeset

zes angeführten Studienzielen festzulegen. 

( 3 )  Die Pflichtfächer der zweiten Diplomprüfung sind in der 

Studienordnung festzulegen. Die wahlfächerkataloge gemäß Abs. 1 

Z 2 sind, gegliedert nach sachlichen Zusammenhängen, im Studien

plan festzulegen. 

( 4 )  In der Studienordnung und im Studienplan sind zwischen 4 0  

und 5 5  % aller, für die Fächer der zweiten Diplomprüfung vorzuse

henden Lehrveranstaltungs-Stunden, den Pflichtfächern (Abs. 1 

Z 1 ) ,  der Rest den Wahlfächern (Abs. 1 Z 2 und 3 )  zuzuordnen. 

( 5 )  In die Wahlfächerkataloge gemäß Abs. 1 Z 2 sind so viele 

Fächer auf zunehmen, daß der Umfang an anzubietenden Lehrveranstal

tungen insgesamt höchstens 4 5 0  Wochenstunden beträgt. 
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( 6 )  Die Wahl im Bereich der gebundenen wahlfä�her (Abs . 1 

Z 2 }  ist nach Maßgabe des Studienplanes so auszuüben , daß minde-

stens die Hälfte des in diesem Bereich zu wählenden Fächerumfanges 

einem einzigen Wahlfachkatalog entnommen wird. 

(7) Anstelle von Fächern aus den im Studienplan enthaltenen 

Wahlfächerkatalogen · ·  (Abs. 1 - Z 2 )  kann .. nach Genehmigung durch den 

Vorsitzenden der zuständigen Studienkommission auch eine Gruppe 

anderer , inhaltlich zusammenhängender Fächer im Umfang von maximal 

5 0  % des im Bereich der gebundenen Wahlfächer zu wählenden Fächer

umfanges gewählt werden. Eine solche vom Studierenden beantragte 

i�dividuelle Wahlfachgruppe ist zu genehmigen , wenn die Wahl der 

vorgeschlagenen Fächer im Hinblick auf die im § 1 Abs. 2 definier

ten Ziele und auf wissenschaftliche Zusammenhänge sowie auf eine 

Ergänzung der wissenschaftlichen Berufsvorbildung sinnvoll er

scheint. 

(8) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 und 4 sind auf die zweite 

Diplomprüfung anzuwenden. 

D i p  I 0 m a r b e i  t 

§ 8. ( 1 )  Das Thema der Diplomarbeit ist einem der geWählten 

Studienrichtung zugehörigen Fach zu entnehmen. Es ist erst nach 

vollständiger Ablegung der ersten Diplomprüfung zu vergeben. 

( 2 )  Der Universitäts lehrer im Sinne des § 2 3  Abs. 1 lit. a 

UOG , der den Kandidaten bei der Ausarbeitung der Diplomarbeit 

betreut und die Begutachtung der Diplomarbeit übernimmt , hat nach ' 

Anhörung des Kandidaten im Einvernehmen mit dem Präses der Prü

fungskommission zur Abhaltung der zweiten Diplomprüfung festzuset

zen , ob die Diplomarbeit als Institutsarbeit oder als Hausarbeit 

durchzuführen ist. 

( 3 )  Das zuständige Universitätsorgan hat dafür 

eine genügende Zahl von Themen für Diplomarbeiten 

wird ( §  5 Ahs. 2 lit. f und § 25 Abs. 1 Allgemeines 

diengesetz ) . 

zu sorgen , daß 

vorgeschlagen 

Hochschul-Stu-
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( 4 )  Bei interdisziplinären Diplomarbeiten kann der Präses der 

zuständigen Prüfungskommission auf Antrag des Kandidaten bewil

ligen , daß die Diplomarbeit von mehreren , ihrer Lehrbefugnis nach 

zuständigen Universitäts lehrern betreut und begutachtet wird . 

Ebenso kann der Präses der zuständigen Prüfungskommission die 

gemeinsame Bearbeitung eines Diplomarbeitsthemas durch zwei oder 

mehrere Kandidaten genehmigen , wobei-- jedoch - die Leistung jedes 

einzelnen Kandidaten gesondert beurteilbar bleiben muß . 

/ 

Z u 1 a s s  u n g z u r  z w e i t e n 

D i p  1 0 m p r ü f u n g 

§ 9 .  ( 1 )  Die Zulassung zu Teilprüfungen der zweiten Diplom

prüfung vor dem vollständigen Abschluß der ersten Diplomprüfung in 

der j eweiligen Studienrichtung bzw . im jeweiligen Studienzweig ist 

nur unter den Bedingungen des § 20 Abs . 3 des Allgemeinen Hoch

schulStudiengesetzes möglich . 

( 2 )  Die Zulassung zum kommissionellen Teil der zweiten Di

plomprüfung ( §  1 0  Abs . 1 Z 3 )  setzt die erfolgreiche Ablegung 

aller Teilprüfungen sowie die positive Beurteilung aller jener 

Lehrveranstaltungen , bei denen der Erfolg der Teilnahme zu beur

teilen ist und die Approbation der Diplomarbeit voraus . 

D u r  c h f ü h r u n  g d e r  

z w e i t e n P i P 1 0 m p r ü f u n g 

§ 1 0 . ( 1 )  Die zweite Diplomprüfung ist eine Gesamtprüfung , 

die sich aus 

1 .  Teilprüfungen vor Einzelprüfern , 

2. der Abfassung einer Diplomarbeit und 

3. einer kommissionellen Prüfung vor einem aus drei Prüfern 

bestehenden Prüfungs senat 

zusammensetzt . 

( 2 )  Jede Teilprüfung aus einem Pflichtfach ( §  7 Abs . 1 Z 1 )  

umfaßt den Stoff einer oder mehrerer Lehrveranstaltungen dieses 

Faches . Der genaue Umfang der einzelnen Teilprüfungen aus den 

Pflichtfächern ist unter Beachtung der im § 3 Abs . 7 festgesetzten 

Obergrenze für die Anzahl von Teilprüfungen im Studienplan 

festzulegen ; dabei ist jede Lehrveranstaltung einer bestimmten 
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Teilprüfung zuzuordnen . Die Teilprüfungen aus den wahl�ächern ( S  7 

. Abs . 1 Z 2 und 3 )  umfassen den Stoff jeweils einer Lehrveranstal

tung , soferne im Studienplan nichts anderes geregelt ist . Jeden

falls ist jede Lehrveranstaltung einer bestimmten Teilprüfung 

zuzuordnen . 

( 3 )  Umfaßt- eine Teilprüfung -ausschließlich den Stoff von Lehr

veranstaltungen , bei welchen der Erfolg der Teilnahme aufgrund der 

Lehrveranstaltungsart ohnedies zu beurteilen ist , entfällt eine 

gesonderte Prüfung . 

( 4 )  Die Bestimmungen des § 6 Abs . 3 und 4 sind auf die zweite 

Diplomprüfung anzuwenden . 

(5) Die kommissionelle prüfung gemäß Abs . 1 Z 3 besteht , aus

gehend von einer Präsentation der Diplomarbeit durch den Kandida

ten , aus einem Prüfungs gespräch vor dem Prüfungs senat über die In

halte der Diplomarbeit und deren Bezüge zu zwei Teilprüfungsfä

chern , die nicht mit dem Diplomarbeitsfach ident sind und vom 

Präses der Prüfungskommission auf Vorschlag des Kandidaten festge

legt werden . Sofern die Diplomarbeit keinerlei Bezüge zu anderen 

Fächern aufweist , werden die Inhalte von zwei Teilprüfungsfächern 

zusätzlich zum Inhalt der Diplomarbeit Gegenstand des Prüfungsge

spräches . 

I I I . ABSCHNITT 

Doktorats studien 

D 0 k t o r  a t d e r  t e e  h n i s e h e  n 

W i s s  e n s c h a f t e n 

§ 1 1 . ( 1 )  Voraussetzung für die Zulassung zum Doktoratsstudi

um der technischen Wissenschaften ist die erfolgreich Ablegung der 

zweiten Diplomprüfung einer der in diesem Bundesgesetz geregelten 

Studienrichtungen oder die Ablegung der abschließenden Diplomprü

fung einer gleichwertigen ( §  21  Abs . 5 AHStG ) , an einer anderen 

in- oder ausländischen Hochschule absolvierten Studienrichtung 

oder die Ablegung der Lehramtsprüfung aus einem an einer Techni

schen Universität vertretenen Fach . 

277/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)34 von 47

www.parlament.gv.at



- 3 2 -

(2) Das Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften er-

fordert , einschließlich der für die Anfertigung der Dissertation 

vorgesehenen Zeit , die Inskription von vier Semestern . Zusätzlich 

zur individuellen Betreuung der Dissertation durch einen fachlich 

zuständigen Universitäts lehrer gemäß § 23 Ahs . 1 lit . a UOG hat 

der Studierende vor der Zulassung zum Rigorosum positive Lei

stungsnachweise .. -über. den Inhalt vOIl- -forschungsrelevanten und auch 

interdisziplinären Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 12  

Wochenstunden zu erbringen . Diese Lehrveranstaltungen sind vom 

Studierenden im Einvernehmen mit dem Betreuer der Dissertation 

aus zuwählen . Als Leistungsnachweise gelten Zeugnisse über Kollo

quien oder über die erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen . 

Die Anerkennung und Anrechnungen außeruniversitärer Forschungs lei

stungen , einschließlich wissenschaftlicher Publikationen , erfolgt 

nach Maßgabe des § 21 Ahs . 3 des Allgemeinen Hochschul-Studienge

setzes . 

( 3) Das Thema der Dissertation ist den auf grund dieses Bun

desgesetzes eingerichteten Studien der technischen Wissenschaften 

zu entnehmen , soferne das Fach , dem die Dissertation zuzurechnen 

ist , an der betref fenden Universität durch einen Universitätsleh

rer im Sinne des § 23 Ahs . 1 lit . a UOG vertreten ist . 

( 4 )  Prüfungs fächer des Rigorosums sind : 

1 .  das Teilgebiet des Faches , dem das Thema der Dissertation 

zuzuordnen ist ; 

2 .  ein Teilgebiet eines Faches , das vom Präses der zuständi

gen Prüfungskommission nach Anhörung des Kandidaten und 

der Begutachtung der Dissertation aufgrund des themati

schen Zusammenhanges mit der Dissertation zu bestimmen 

ist . Der Kandidat ist berechtigt , einen Vorschlag zu 

machen . 

( 5 )  Das Rigorosum ist eine Gesamtprüfung , die in Form einer 

kommis sionellen Prüfung vor dem gesamten Prüfungs senat abzulegen 

ist . 

_. 
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( 6 )  Werden mehrere Hochschulen ( Fakultäten ) mit
�
der Durch-

• führung des Doktoratsstudiums gemeinsam beauftragt , so obliegt die 

Verleihung des akademischen Grades der zuständigen akademischen 

Behörde derjenigen Hochschule ( Fakultät ) ,  an der die Dissertation 

approbiert wurde . 

IV . ABSCHNITT 

Kurz studien 

V e  r s i c h e r u n  g s m a t h e m a t i k 

§ 1 2 . ( 1 )  Das Studium der Versicherungsmathematik umfaßt 

sechs Semester und wird mit einer Diplomprüfung abgeschlossen . 

( 2 )  Das Studium der Versicherungsmathematik ist so einzurich

ten , daß es auch neben einem anderen ordentlichen Studium betrie

ben werden kann . 

(-3 ) Die Prüfungs fächer der Diplomprüfung sind in der Studien

ordnung festzulegen . 

( 4 )  Als Prüfungs fächer sind die das Studium der Versiche

rungsmathematik inhaltlich kennzeichnenden Fächer fest'zulegen . 

( 5 )  Art und Stundenumfang der den einzelnen· Fächern zugrunde

liegenden Lehrveranstaltungen sind im Studienplan festzulegen . 

( 6 )  Die Leiter der Lehrveranstaltungen haben für ihre Lehr

veranstaltungen das Recht , von der Studienkommission die Festle

gung von Zulassungsvoraussetzungen zum Besuch ihrer Lehrveranstal

tungen im Studienplan gemäß § 10 Abs . 3 AHStG zu beantragen . Die 

Ablehnung solcher Anträge ist zu begründen . 

( 7 )  Die Diplomprüfung ist eine Gesamtprüfung , die in Form von 

Teilprüfungen ( Abs . 8) vor Einzelprüfern abzulegen ist . 
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(8) Jede Teilprüfung umfaßt den Stoff einer oder mehrerer 

Lehrveranstaltungen . Der genaue Umfang jeder Teilprüfung ist . im . 

Studienplan festzulegen . Umfaßt eine Teilprüfung ausschließlich 

den Stoff von Lehrveranstaltungen , bei welchen der Erfolg der 

Teilnahme auf Grund der Lehrveranstaltungsart ohnedies zu beurtei

len ist , so entfällt eine gesonderte Prüfung . 

(9) Im Studienplan ist für die einzelnen Teilprüfungen auch 

festzulegen , ob sie mündlich , schriftlich oder in mündlichen und 

schriftlichen Teilen abzulegen sind . 

( 1 0 )  Im Studienplan kann aus pädagogischen Gründen die Zulas

sung zu bestimmten Teilprüfungen von der positiven Absolvierung 

anderer Teilprüfungen oder von der positiven Absolvierung bestimm- . 

ter Lehrveranstaltungen abhängig gemacht werden . § 1 0  Abs . 3 AHStG 

wird dadurch nicht berührt . 

( 1 1 )  An die Absolventen des Studiums der Versicherungsmathe

matik wird im Sinne des § 13  Abs . 1 lit . b AHStG die Berufsbe

zeichnung "Akademisch geprüfter Versicherungsmathematiker " verlie

hen . 

( 1 2 )  In der Studienordnung ist zu regeln , inwieweit die Di

plomprüfung des Studiums der Versicherungsmathematik als erste 

Diplomprüfung eines anderen ordentlichen Studiums anzuerkennen 

ist . 

D a t e n t e c h n i k 

§ 13 . ( 1 )  Das Studium der Datentechnik umfaßt fünf Semester 

und wird mit einer Diplomprüfung abgeschlossen . 

( 2 )  Die Bestimmungen des § 12  Abs . 3 bis 1 0  sind sinngemäß 

anzuwenden . 

( 3 )  An die Absolventen des Studiums der Datentechnik wird im 

Sinne des § 1 3  Abs . 1 lit . b AHStG die Berufsbezeichnung "Akade

misch geprüfter Datentechniker " verliehen . 

( 4 )  § 1 2  Abs . 1 2  gilt sinngemäß . 
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Aufbauatudien 

T e e  h n i s e h e  r U m w e 1 t s c h u t  z 

§ 14 . ( 1 )  Das Aufbaustudium Technischer Umweltschutz umfaßt 

vier Semester , einschließlich eines Praxissemesters und der für 

die Anfertigung der- - Diplomarbei t . vorgesehenen - Zei t und wird mit 

einer Abschlußprüfung abgeschlossen . 

( 2 )  Zum Studium sind Absolventen 

1 .  der technischen Studienrichtungen ( gemäß § 4 Abs . 1 ) ,  

2 .  des Studiums der Architektur an der Akademie der bilden

den Künste in Wien , an der Hochschule für angewandte 

Kunst in Wien und an der Hochschule für künstlerische und 

industrielle Gestaltung ( gemäß den §§ 1 6  bis 18 ) ,  

3 .  der Studienrichtungen der Bodenkultur ( §  4 Abs . 1 des 

Bundesgesetzes über Studienrichtungen der Bodenkultur , 

BGBl . Nr . 2 9 9 / 1 9 6 9 , 

4 .  der montanistischen Studienrichtungen ( §  4 Abs . 1 des 

Bundesgesetzes über montanistische Studienrichtungen , 

BGBI . Nr . 2 9 1 / 1 9 6 9 , 

5 .  von Studienversuchen und 

Schwerpunkte in den unter Z 

richtungen liegen und 

studia irregularia , deren 

1 bis 4 genannten Studien-

6 .  einer gleichwertigen , an einer anderen in- oder ausländi

schen Universität ( Hochschule ) eingerichteten Studien-

richtung 

zuzulassen . 

( 3 )  Die Bestimmungen des § 12  Abs . 3 bis 10 sind sinngemäß 

anzuwenden . 

( 4 )  In der Studienordnung ist zu regeln , welchen Fächern das 

Thema der Diplomarbeit entnommen werden kann . § 25  AHStG ist sinn

ge�äß anzuwenden . 

( 5 )  An die Absolventen des Aufbaustudiums Technischer Umwelt

schutz wird im Sinne des § 13 Abs . 1 lit . d AHStG die Beruf sbe

zeichnung " Diplomierter Umwelttechniker " verliehen . 
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B e t r i  e b s - ,  R e c h t s - u n d  

W i r  t s c h a f t s w i s s  e n s c h a f t e n 

§ 15 . ( 1 )  Das Aufbaustudium Betriebs- ,  Rechts- und Wirt

�chaftswissenschaften umfaßt vier Semester , einschließlich der für 

die Anfertigung der Diplomarbeit vorgesehenen Zeit , und wird mit 

einer Abschlußprüfung abgeschlossen . 

( 2 )  Zum Studium sind Absolventen 

1 .  der technischen Studienrichtungen ( gemäß § 4 Abs . 1 ) ,  

2 .  des Studiums der Architektur an der Akademie der bilden

den Künste in Wien , an der Hochschule für angewandte 

Kunst in Wien und an der Hochschule für künstlerische und 

industrielle Gestaltung ( gemäß den §§ 1 6  bis 18 ) ,  

3 .  der Studienrichtungen der Bodenkultur ( §  4 Abs . 1 des 

Bundesgesetzes über Studienrichtungen der Bodenkultur , 

BGBI . Nr . 2 9 2 / 1 9 6 9 , 

4 .  der montanistischen Studienrichtungen ( §  4 Abs . 1 des 

Bundesgesetzes über montanistische Studienrichtungen , 

BGBI . Nr . 2 9 1 / 1 9 6 9 , 

5 .  von Studienversuchen und 

Schwerpunkte in den unter Z 

richtungen liegen und 

studia irregularia , deren 

1 bis 4 genannten Studien-

6 .  einer gleichwertigen , an einer anderen in- oder aus ländi

schen Universität ( Hochschule ) eingerichteten Studien-

richtung 

zuzulassen . 

( 3 )  Die Bestimmungen des § 1 2  Abs . 3 bis 1 0  sind sinngemäß 

anzuwenden . 

( 4 )  In der Studienordnung ist zu regeln , welchen Fächern das 

Thema der Diplomarbeit entnommen werden kann . § 25 AHStG ist sinn

gemäß anzuwenden . 

( 5 )  An die Absolventen , des Aufbaustudiums Betriebs- ,  Rechts

und Wirtschaftswissenschaften wird im Sinne des § 13  Abs . 1 lit . d 

AHStG die Berufsbezeichnung " Diplomierter Wirtschaftstechniker " 

verliehen . 

a 
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v .  Abschnitt 

Studium der Architektur an der Akademie der bildenden Künste, 

an der Hochschule für angewandte Kunst und an der 

Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung 

§ 16 . ( 1 )  Das Studium der Architektur an den in diesem Ab

schnitt genannten Hochschulen erfordert , einschließlich der für 

die Anfertigung der Diplomarbeit vorgesehenen Zeit , die Inskrip

tion von 1 0  Semestern . Abweichend von den Bestimmungen des § 1 4  

Abs . 1 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes ist es nicht in 

Studienabschnitte gegliedert . 

( 2 )  Vor der Inskription des ersten Semesters ist durch eine 

Prüfung 

bringen 

Prüfung 

der Nachweis ausreichender künstlerischer Begabung zu er

( Aufnahmsprüfung ) .  Die Durchführung und die Methode der 

sind unter Bedachtnahme auf den prüfungs zweck in der Stu-

dienordnung zu regeln . 

{ 3 )  Die Fächer der Diplomprüfung bestehen aus 

1 .  dem Fach Architekturentwurf (Meisterklasse , Meisterschu

le ) , 

2 .  weiteren Pflichtfächern , die für den Studierenden ohne 

Wahlmöglichkeit vorgeschrieben sind ,  

3 .  Fächern , die der Studierende aus nach sachlichen Zusam

menhang gegliederten Wahlfachkatalogen zu wählen hat ( ge

bundenen Wahlfächer ) sowie 

4 .  Fächern , die der Studierende ohne inhaltliche -Beschrän

kung zu wählen hat ( freie Wahlfächer ) .  

( 4 )  Die Fächer der Diplomprüfung sind in der Studienordnung 

festzulegen . 

( 5 )  Den Fächern der 

nung und den Studienplan 

stimmungen des § 3 Abs . 

anzuwenden . 

Diplomprüfung sind durch die Studienord

Lehrveranstaltungen zuzuordnen . Die Be-

5 und des § 7 Abs . 4 bis 6 sind nicht 
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( 6 )  Die Zahl der nach Maßgabe der Studienordnung �nd des Stu

dienplanes zu absolvierenden Teilprüfungen der Diplomprüfung darf � 

30  nicht übersteigen . 

(7) Die Diplomprüfung ist eine Gesamtprüfung , die sich aus 

1 .  Teilprüfungen vor Einzelprüfern , 

2 .  der - Ausarbeitung eines künstlerisch-wissenschaftlichen 

Pro jektes aus dem Fach Architekturentwurf ( Diplomarbeit ) 

und 

3 .  einer kommissionellen Prüfung vor einem Prüfungs senat 

zusammensetzt . 

( 8 )  Auf die Ablegung der Teilprüfungen gemäß Abs . 7 Z 1 sind 

die Bestimmungen des § 6 Abs . 2 bis 5 sinngemäß anzuwenden . 

( 9 )  Die Vergabe des Themas der Diplomarbeit setzt die erfolg

reiche Ablegung der in der Studienordnung vorgesehenen Teilprüfun

gen der Diplomprüfung sowie die positive Beurteilung der im Fach 

Architekturentwurf (Meisterschule , Meisterklasse ) in der Studien

ordnung vorgeschriebenen Prüfungsarbeiten ( Studienpro jekte ) vo

raus . 

( 1 0 )  Der kommissionelle Prüfungsteil gemäß Abs . 7 Z 3 besteht 

in einer mündlichen Prüfung über die Inhalte der Diplomarbeit , die 

vor einem Prüfungs senat abzuhalten ist . 

( 1 1 )  Dem Prüfungs senat gehören an der Akademie der bildenden 

Künste die Leiter aller Meisterschulen und Institute , an der Hoch

schule für angewandte Kunst und an der Hochschule für künstleri

sche und industrielle Gestaltung die Leiter aller Meisterklassen 

und Lehrkanzeln an . Vorsitzender des Prüfungs senates ist der Rek

tor . 

( 1 2 )  Abweichend von den Bestimmungen des § 1 9  sind im Stu

dienplan nach Maßgabe der Studienordnung Lehrveranstaltungen in 

einer lebenden Fremdsprache vorzusehen . 

• 
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( 1 3 )  Für die Studienrichtung Architektur an den in diesem 

, Absehnitt genannten Hochschulen sind Studienkommissionen einzu

richten . Für die Studienkommission an der Akademie der bildenden 

Künste gelten die Bestimmungen der §§ 4 0  bis 4 7  des Akademie-Orga

nisationsgesetzes , BGBI . Nr .  2 5 / 1 9 8 8 . Für die Studienkommissionen 

dieser Studienrichtung an der Hochschule für angewandte Kunst und 

an der Hochschule für künstlerische -und industrielle Gestaltung 

gelten die Bestimmungen der §§ 9 bis 15 des Kunsthochschul-Stu

diengesetzes , BGBI . Nr .  1 8 7 / 1 9 8 3 , sinngemäß . 

Anwendung von Bestimmungen für die 

wissenschaftlichen Hochschulen 

§ 1 7 . ( 1 )  Soweit dieses Bundesgesetz keine besonderen Be

stimmungen über das Diplomstudium der Architektur an den in diesem 

Abschnitt genannten Hochschulen enthält , sind die Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes und des Allgemeinen Hochschul-Studiengeset

zes sinngemäß anzuwenden . Für das Doktoratsstudium der Architektur 

an den in diesem Abschnitt genannten Hochschulen gelten § 1 1  die

ses Gesetzes und die Bestimmungen des Allgemeinen Hochschul

Studiengesetzes sinngemäß . 

( 2 )  Auf Studierende der Studienrichtung Architektur an den in 

diesem Abschnitt genannten Hochschulen sind die Bestimmungen der 

§§ 2 0  Abs . 4 ,  2 1  Abs . 2 ,  4 und 7 des Allgemeinen Hochschul-Stu

diengesetzes bei der Fortsetzung des Studiums der Architektur an 

einer wissenschaftlichen Hochs,chule anzuwenden . Diese Bestimmung 

ist auf Studierende der. Architektur an wissenschaftlichen Hoch

schulen auch bei der Fortsetzung dieses · Studiums an den in diesem 

Abschnitt genannten Hochschulen anzuwenden . 

Akademische Grade 

§ 18 . ( 1 )  An die Absolventen des Diplomstudiums der Archi

tektur an den in diesem Abschnitt genannten Hochschulen wird der 

akademische Grad "Magister der Architektur " ,  lateinische Bezeich

nung "Magister architecturae " ,  lateinische Abkürzung "Mag . arch . " 

verliehen . 
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( 2 )  Absolventen der Studienrichtung Architektur an den in 

diesem Abschnitt genannten Hochschulen sind zur Erlangung des .� 

Doktorates der technischen Wissenschaften gemäß den Bestimmungen 

des § 21  Abs . 4 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes zuzulas

sen . 

VI . ABSCHNITT 

Durchführungsbestimmungen, Übergangsbestimmungen 

und Vollziehung 

F r e m  d s p r a c h i g e s L e h r  a n g e b o t  

§ 1 9 . Die für die Gestaltung des Lehrangebotes zuständigen 

Universitätsorgane haben dafür Sorge zu tragen , daß die Studieren

den von den im Studienplan vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen 

wenigstens acht Wochenstunden an Lehrveranstaltungen , die in eng

lischer Sprache abgehalten werden ,  besuchen und absolvieren sowie 

Teilprüfungen in englischer Sprache ablegen können , davon minde

stens zwei Wochenstunden im ersten Studienabschnitt . Kriterium für 

die Beurteilung der Prüfungs leistung ist in diesem Fall nicht die 

Beherrschung der englischen Sprache , sondern der Fachinhalt der 

jeweiligen Lehrveranstaltung bzw.  Prüfung . Die Absolvierung von 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen in englischer Sprache ist im 

Zeugnis auszuweisen . 

S t u d i e  n p 1 a n 

§ 20 . ( 1 )  Die zuständige Studienkommission hat nach Maßgabe 

dieses Bundesgesetzes und der entsprechenden Studienordnung späte

stens innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Studienordnung 

einen Studienplan zu erlassen . 

( 2 )  Die zuständige Studienkommission ist verpflichtet , minde

stens alle fünf Jahre zu überprüfen , ob der Studienplan noch der 

wissenschaftlich-technischen Entwicklung und den pädagogisch-di

daktischen Erfordernissen entspricht . Dazu sind auch in Betracht 

kommende außeruniversitäre Berufs- und Interessensvertretungen zur 

Stellungnahme einzuladen . Die abgegebenen Stellungnahmen sind in 

mindestens einer Sitzung der Gesamtstudienkommission zu diskutie-

ren . 

• 
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( 3 )  Hat die zuständige Studienkommission eine ihr gemäß 

� Abs ,  1 oder 2 obliegende Maßnahme nicht innerhalb der vorgesehenen . 

Frist gesetzt , ist § 9 UOG anzuwenden . 

A u ß e r k r a f t t r e t e n v o n  

R e c h t s v o r  s c h r i f t e n 

§ 2 1 . Folgende Rechtsvorschriften treten für ordentliche 

Hörer . einer Universität , an der der betreffende Studienplan auf 

Grund dieses Bundesgesetzes bereits in Kraft steht , mit Ausnahme 

der Fälle des § 2 2 ,  außer Kraft : 

1 .  das Bundesgsetz über technischen Studienrichtungen , BGBl . 

Nr . 2 9 0 / 1 9 6 9  in der Fassung der Bundesgesetze BGBl . Nr . 

3 2 9 / 19 7 1 , 4 6 4 / 1 9 7 4 , 9 2/ 19 7 6 , 84/ 1 9 7 8 ,  1 1 3 / 1 9 8 2 , 5 8 / 1 9 8 3 , 

4 2 6 / 1 9 88 und 3 7 4 / 1 9 8 9 , 

2 .  die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über eine Studienordnung für die Studienrich- . 

tung Bauingenieurwesen , BGBl . Nr . 5 5 0 / 19 7 5 , 

3 .  die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über eine Studienordnung für die Studienrich

tung Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen , BGBl . Nr . 

1 8 3 / 1 9 7 1  in der Fassung der Verordnungen BGBl . Nr . 

3 4 2 / 1 9 7 2  und 4 0 0 / 1 9 7 9 , 

4 .  die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über eine Studienordnung für die Studienrich

tung Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau , BGBl . Nr . 

1 8 4 / 1 9 7 1  in der Fassung der Verordnungen BGBl . Nr . 

2 5 3 / 1 9 7 4 , 7 0 / 1 9 8 1  und 3 0 3 / 1 9 85 ,  

5 .  die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über eine Studienordnung für die Studienrich

tung Maschinenbau , BGBl . Nr . 1 7 2 / 1 9 7 4  in der Fassung der 

Verordnung BGBl . Nr . 4 6 0 / 1 9 7 7 ,  

6 .  die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über ·e�ne Studienordnung für die Studienrich� 

tung Architektur , BGBl . Nr . 1 7 9 / 1 9 7 1 , 

7 .  die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über eine Studienordnung für die Studienrich

tung Raumplanung und Raumordnung , BGBl . Nr . 1 8 2 / 1 9 7 1  in 

der Fassung der Verordnungen BGBl . Nr . 9 2 / 1 9 7 6  und 

5 0 8 / 1 9 7 7 ,  
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8 .  die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über eine Studienordnung für 

tung Elektrotechnik , BGBl . Nr . 1 8 1 / 1 9 7 1  

der Verordnungen BGBl . Nr . 5 4 7 / 1 9 7 3 , 

215/19 8 4 , 

� 

die Studienri-ch- (,. 

in der Fassung 

3 3 6 / 1 9 8 3  und 

9 .  die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung . über eine Studienordnung- für -. die Studienrich

tung Verfahrenstechnik , BGBl . Nr . 34 3 / 1 9 7 2  in der Fassung 

der Verordnung 333/1984 , 

1 0 . die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über eine Studienordnung für die Studienrich

tung Technische Mathematik , BGBl . Nr . 1 7 8 / 1 9 7 1  in der 

Fassung der Verordnungen BGBl . Nr . 3 0 8 / 1 9 84 und 4 8 2 / 1 9 86 , 

1 1 . die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über eine Studienordnung für die Studienrich

tung Technische Chemie , BGBl . Nr . 1 8 0 / 1 9 7 1 ,  

12 . die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und . 

Forschung über eine Studienordnung für die Studienrich

tung Technische Physik , BGBl . Nr . 3 4 4 / 1 9 7 2 ,  

1 3 . die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über eine Studienordnung für die Studienrich

tung Vermessungswesen , BGBl . Nr . 7 8 / 1 9 7 2  in der Fassung 

der Verordnung BGBl . Nr . 1 5 6 / 1 9 8 4 , 

14 . die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über eine Studienordnung für die Studienrich

tung Informatik , BGBl . Nr . 321 / 1 9 7 1  in der Fassung der 

Verordnung BGBl . Nr . 5 2 4 / 1 9 8 8 , 

1 5 . die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über eine Studienordnung für die Studienrich

tung Wirtschaftsingenieurwesen-Technische Chemie , BGBl . 

Nr . 5 6 6 / 1 9 8 9  

16 . die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über eine Studienordnung für den Studienversuch 

Telematik , BGBl . Nr . 2 5 7 / 1 9 85 

1 7 . die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über das Doktorat der technischen Wissen

schaften , BGBl . Nr . 1 4 3 / 1 9 7 1 ,  

1 8 . die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über eine Studienordnung für das Kurzstudium 

Versicherungsmathematik , BGBl . Nr . 1 8 6 / 1 9 7 1 ,  
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1 9 . die Verordnung des Bundesministers für Unterricht über 

eine Studienordnung für das Kurzstudium Datentechnik , 

BGBI . Nr . 24 3 / 1 9 7 9  in der Fassung der Verordnungen 

3 8 3 / 1 9 8 1  und 5 7 0 / 1 9 8 8 , 

2 0 . die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über eine Studienordnung für das Aufbaustudium 

Bet�iebs� - -- Rechts- und- Wirtschaftswissenschaften , BGBI . 

Nr . 1 8 3 / 1 9 83 in der Fassung der Verordnung BGBI . Nr . 

5 0 4 / 1 9 8 3 , 

2 1 . die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung �ber eine Studienordnung für das Aufbaustudium 

Technischer Umweltschutz , BGBI . Nr . 1 8 4 / 1 9 83 .  

2 2 . die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung über die Studienordnung für die Studienrichtung 

Architektur an der Akademie der bildenden Künste in Wien , 

BGBI . Nr .  1 6 8 / 1 9 85 , 

2 3 . die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und _ 

Forschung über die Studienordnung für die Studienrichtung 

Architektur an der Hochschule für angewandte Kunst in 

Wien sowie an der Hochschule für künstlerische und indu

strielle Gestaltung in Linz , BGBI . Nr .  125 / 1 9 7 4  in der 

Fassung der Verordnungen BGBI . Nr .  1 5 6 / 1 9 7 5  und 4 4 0 / 1 9 8 9 . 

U b e r g  a n g s b e s t i m m u n g e n  

§ 2 2 . ( 1 )  Ordentliche Hörer , die ihr Studium noch nach den im 

genannten Studienvorschriften begonnen haben , sind berech

ihr Studium nach jenen Studienvorschriften bis längstens 

Studienjahre nach Inkrafttreten des neuen Studienplanes für 

betreffende Studienrichtung an der jeweiligen Universität 

fortzusetzen und zu beenden ; danach gelten auch für sie die neuen , 

auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Studienvorschriften . 

Sie sind überdies berechtigt , sich jederzeit durch schriftliche 

Erklärung den neuen Studienvorschriften zu unterstellen . 

( 2 )  In den auf Grund dieses Bundesgesetzes zu erlassenden 

Studienplänen ist genau zu regeln , welche Lehrveranstaltungen und 

Prüfungen nach den bisher geltenden Studienvorschriften auf ' das 

Studium nach den neuen Studienvorschriften angerechnet werden . 
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( 3 )  Studierende , welche die Staa�sprüfung aus Versicherungs

mathematik abgelegt oder das Abschlußzeugnis des Hochschulkur�es 6 

aus Rechentechnik erworben haben , sind berechtigt , die Berufsbe

zeichnung "Geprüfter Versicherungsmathematiker " bzw . "Geprüfter 

Rechentechnikertl zu führen . 

( 4 )  Personen r-die an einer österreichischen technischen Hoch

schule die zweite Staatsprüfung abgelegt haben , sind zur Führung 

des akademischen Grades " Diplom-Ingenieur " berechtigt . Auf Studie

rende , die ihr Studium nach den bisher geltenden Studienvorschrif

ten vollenden , sind die Bestimmungen des § 2 Abs . 1 anzuwenden . 

I· n k r a f t t r e t e n u n d 

V 0 I I z i e h u n g 

§ 2 3 . ( 1 )  Dieses Bundesgesetz tritt mit 1 .  Oktober 1 9 9 0  in 

Kraft . 

( 2 )  Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes

minister für Wissenschaft und Forschung betraut . 

.. 

\ 
\ 
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